
V O L L M A C H T 

 
Den Rechtsanwälten Iñigo Schmitt-Reinholtz, Peter Holzschuher, Rudolf Schmitt 

Elbinger Str. 11, 90491 Nürnberg, Telefon: 0911/56 76 523 od. 528; Fax: 0911/56 76 538; kanzlei@kanzlei4you.de 
 
 

wird in Sachen   

 
wegen               

 
sowohl Prozessvollmacht gemäß §§ 80 ff. ZPO, §§ 302, 374 StPO, § 67 VwGO und § 73 SGG, als auch Vollmacht zur außergericht- 
lichen Vertretung erteilt. 
 

ZUSTELLUNGEN WERDEN NUR AN DIE BEVOLLMÄCHTIGTEN ERBETEN ! 

 
Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 
 

1. Verteidigung und Vertretung in Bußgeldsachen, Strafsachen und Strafvollstreckungsangelegenheiten in allen Instanzen, auch als 
Nebenkläger. Vertretung gemäß § 411 Abs. 2 StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung gemäß § 233 Abs. 1 StPO. 

 
2. Strafanträge zu stellen und zurückzunehmen sowie die Zustimmung gemäß §§ 153 und 153 a StPO zu erteilen. 

 
3. Vertretung in einem dem Ausgangsverfahren nachfolgenden Entschädigungsverfahren nach StrEG. 

 
4. Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten, insbesondere Streitgegenstände, Kautionen, 

Entschädigungen, sichergestellte Beträge und vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattende Kosten und 
notwendige Auslagen.  

 
5. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere. 

 
6. Entgegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, 

Erhebung und Rücknahme von Widerklagen - auch in Ehesachen. 
 

7. Vertretung in Familiensachen gem. § 111 FamFG, Familienstreitsachen gem. § 112 FamFG sowie Ehesachen gem. § 121 FamFG, vor 
den Familiengerichten sowie Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen und Stellung von Anträgen und Erteilung von 
Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften. 

 
8. Vertretung vor Verwaltungs- und Sozialgerichten sowie in deren Vorverfahren und vor Arbeitsgerichten. 

 
9. Vertretung im Konkurs- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners und in Freigabeprozessen sowie als 

Nebenintervenient.  
 

10. Alle Nebenverfahren, z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr 
erwachsenden besonderen Verfahren, Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung und Hinterlegungsverfahren. 

 
11. Abgabe von einseitigen Willenserklärungen, insbesondere auch zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen (z.B. 

Kündigungen u.a.). 
 
Sämtliche Kostenerstattungsansprüche gegen die Staatskasse (z.B. aus §§ 464 b, 464 a Abs. 2 Nr. 2 StPO, §§ 1, 2, 3, 4, 7 StrEG) sind gemäß  
§ 43 RVG hiermit im voraus an die Rechtsanwälte Iñigo Schmitt-Reinholtz und Kollegen abgetreten. Zukünftige prozessuale und materiell-
rechtliche Kostenerstattungsansprüche gegen den Gegner oder die Staatskasse sowie Rückerstattungsansprüche hinsichtlich zu leistender oder 
geleisteter Sicherheiten, Kautionen und sichergestellter oder beschlagnahmter Geldbeträge sind hiermit im voraus an die Rechtsanwälte Iñigo 
Schmitt-Reinholtz und Kollegen abgetreten. 
 
Mit der Speicherung meiner aufgenommenen personenbezogenen und weiterer im Rahmen dieser Angelegenheit benötigten Daten in der EDV-
Anlage der Rechtsanwälte Iñigo Schmitt-Reinholtz u. Kollegen besteht Einverständnis. Die Bevollmächtigten sind von den Beschränkungen des § 
181 BGB befreit. Mehrere Vollmachtgeber haften als Gesamtschuldner.  
 
 
 
 

Ort/Datum        Unterschrift/Mandant 


